
Mietrecht - Kündigung einer Garage bei einheitlichem Mietverhältnis 
 
Sind Wohnung und Garage Bestandteile eines einheitlichen Mietverhältnisses, so 
ist eine Teilkündigung des Mietverhältnisses über die Garage unzulässig. Bei 
einem schriftlichen Wohnungsmietvertrag und einem separat abgeschlossenen 
Mietvertrag über eine Garage spricht eine tatsächliche Vermutung für die rechtliche 
Selbständigkeit der beiden Vereinbarungen. Es bedarf dann der Widerlegung 
dieser Vermutung durch besondere Umstände, welche die Annahme rechtfertigen, 
dass die Mietverhältnisse über die Wohnung und die Garage nach dem Willen 
der Beteiligten eine rechtliche Einheit bilden sollen. Das ist im Regelfall dann 
anzunehmen, wenn Wohnung und Garage auf demselben Grundstück liegen. 
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